
 

 
 
 
 
 

 

 
VERANSTALTUNGSINFORMATIONEN 

 Allgemeine Information:  
Trainer-A-Lizenz Taekwondo Leistungssport ge-
mäß den Richtlinien der Deutschen Taekwondo 
Union (DTU) und des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) 

Geplanter Ausbildungsort: 
Raum Münster (Nordrhein-Westfalen) 

Geplanter Ausbildungszeitraum: 
Sommerferien NRW – Zeitraum: 17.07. – 30.07. 

DOSB/DTU  
TRAINER A-LIZENZ- 
AUSBILDUNG (90 LE) 
 
INHALTE  

• Organisation und Verwal-
tung  

• Trainingslehre 
• Sportbiologie 
• Sportpsychologie 
• Rolle des Trainers uvm. 

KONTAKT 
BILDUNGSREFERENT NWTU 
Carsten Eller 
 
TELEFON: 
0177 1955961 
 
WEBSITE: 
www.nwtu.de 
 
E-MAIL: 
c.eller@nwtu.de 
 
ADRESSE: 
Heinrich-Heine-Str. 9 
48493 Wettringen 
 

 
ORGANISATORISCHE INFORMATIONEN  

 Umfang: 
Vollzeitlehrgang gemäß DTU-Ausbildungsord-
nung (inklusive Theorie, Praxis, Lehrproben und 
Prüfungen) 
Teilnahmegebühr: 
400,00 € pro Teilnehmer/in 
Referenten:  
Lehrteam der DTU & NWTU 

 
ZIELGRUPPE 

 Zielgruppe: 
• Weiterbildung für erfahrene Trainerinnen und 

Trainer im Taekwondo mit Ambitionen im Leis-
tungs-, Nachwuchs- oder Kaderbereich 

• Funktionsträger in Vereinen und Landesfach-
verbänden 

BITTE BEACHTEN SIE DIE LIZENZBESTIM-
MUNGEN AUF DER RÜCKSEITE! 
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LIZENZBESTIMMUNGEN  

 TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN 

Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 

• Mindestalter: 
Vollendung des 21. Lebensjahres 

• Graduierung: 
Mindestens 2. Dan (DTU), Nachweis erforderlich 

• Trainerlizenz: 
Besitz einer gültigen Trainer-B-Lizenz 

• Erste-Hilfe-Nachweis: 
Gültiger Erste-Hilfe-Kurs (nicht älter als 2 Jahre) 

• Kampfrichterlizenz: 
Gültige Kampfrichterlizenz auf Landesebene 
(Wettkampf oder Poomsae gemäß DTU-Regelwerk) 
Hinweis: Der Kampfrichterschein kann bis zu 24 Monate nachgereicht wer-
den. 

• Zulassungsarbeit: 
Einreichung einer Zulassungsarbeit gemäß den Vorgaben der DTU 
Hinweis: Die Zulassungsarbeit kann ebenfalls bis zu 24 Monate nachge-
reicht werden. 

• Befürwortung des Landesfachverbandes: 
Schriftliche Befürwortung durch den zuständigen Landesfachverband 

• Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt entweder 

o durch einen eingetragenen Verein (e. V.) oder 
o durch die teilnehmende Person selbst 

PRÜFUNGS- UND LIZENZBESTIMMUNGEN 

• Die Trainer-A-Lizenz wird erst bei vollständigem Nachweis aller Voraus-
setzungen sowie der erfolgreichen Teilnahme am Lehrgang erteilt. 

• Für das Nachreichen fehlender Unterlagen (Kampfrichterlizenz, Zulassungs-
arbeit) gilt vom Tag des Beginns der Ausbildung eine Frist von maximal 24 
Monaten nach Lehrgangsabschluss. 

• Versäumte Ausbildungstage müssen vollständig nachgeholt werden. 
• Erst nach Erfüllung aller Anforderungen erfolgt die Ausstellung der Lizenz 

durch die DTU. 

  
 

 


